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(54) VERSCHLUSSANORDNUNG ZUM ABDECKEN VON OFFENEN BEHÄLTERN MIT EINER 
DARIN BEFINDLICHEN FLÜSSIGKEIT

(57) Die Erfindung betrifft eine Verschlussanord-
nung (1) zum Abdecken von offenen Behältern mit einer
darin befindlichen Flüssigkeit, insbesondere zum Abde-
cken von Schwimmbecken, welche zumindest zwei Ba-
siselemente (2) umfasst, wobei das Basiselement (2) ei-
ne Hohlkammer (5) aufweist, wobei wenigstens ein Ba-
siselement mit einer seiner Längsseiten (21,22) mit einer
dieser gegenüberliegenden Längsseite eines benach-
barten Basiselements zumindest abschnittsweise be-
weglich über wenigstens ein Verbindungsmittel (3) ver-

bunden ist und an der, der mit dem Verbindungsmittel
verbundenen Längsseite (21) gegenüberliegenden
Längsseite (22) wenigstens eine Verbindungseinrich-
tung (4) aufweist, sich dadurch auszeichnet, dass die
Hohlkammer (5) des Basiselements einen Werkstoff auf-
weist, dessen Dichte zwischen 0,01 und 0,7 g / cm3 ge-
messen nach DIN 1183 beträgt, dass an wenigstens ei-
ner Verbindungseinrichtung des Basiselements wenigs-
tens eine, ein Fixierelemente (7) aufnehmende, Aufnah-
meöffnung (6) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verschlussanord-
nung zum Abdecken von offenen Behältern mit einer da-
rin befindlichen Flüssigkeit, insbesondere zum Abde-
cken von Schwimmbecken, welche zumindest zwei Ba-
siselemente umfasst, wobei das Basiselement eine
Hohlkammer aufweist, wobei wenigstens ein Basisele-
ment mit einer seiner Längsseiten mit einer dieser ge-
genüberliegenden Längsseite eines benachbarten Basi-
selements zumindest abschnittsweise beweglich über
wenigstens ein Verbindungsmittel verbunden ist und an
der, der mit dem Verbindungsmittel verbundenen Längs-
seite gegenüberliegenden Längsseite wenigstens eine
Verbindungseinrichtung aufweist.
[0002] Derartige Verschlussanordnungen zum Abde-
cken von offenen Behältern mit einer darin befindlichen
Flüssigkeit sind im Stand der Technik beschrieben.
[0003] So beschreibt beispielsweise die DE 196 46 117
C1 einen Solarrollladen für Schwimmbadabdeckungen,
bei der jeder Rollladenstab eine Anzahl geschlossener
Kammern (Hohlkammern), einen im Querschnitt T-för-
migen Kupplungssteg und eine den Kupplungssteg auf-
nehmende, eine schlitzartige Öffnung aufweisende Auf-
nahme, besitzt und wobei jeder Rollladenstab auf seiner
Oberseite aus transparentem Kunststoff besteht und sei-
ne Unterseite mit dunkler Farbe beschichtet oder durch-
gefärbt ist. Diese Rollladenstäbe sind in ihrer Herstellung
insbesondere durch die unterschiedliche Beschichtung
bzw. Färbung einzelner Bestandteile kostenaufwendig
herzustellen.
[0004] Ein weiterer Nachteil dieser Rollladenstäbe und
der daraus herzustellenden Schwimmbadabdeckungen
besteht darin, dass mindestens die zwei Hohlkammern
an den freien Enden eines jeden Rollladenstabes flüs-
sigkeitsdicht zu verschließen sind, sodass die Schwimm-
badabdeckung ihre Funktion erst erfüllen kann.
[0005] Ein weiterer Nachteil dieser Schwimmbadab-
deckung besteht darin, dass bei Einführen des Kupp-
lungssteges in die Aufnahmekammer, welches zur Her-
stellung einer Schwimmbadabdeckung erforderlich ist,
diese Verbindung gegen Längsverschiebungen der ein-
zelnen Rollladenstäbe zusätzlich zu sichern ist.
[0006] Eine weitere Verschlussanordnung zum Abde-
ckung von offenen Behältern mit einer darin befindlichen
Flüssigkeit ist beispielsweise in der DE 195 08 953 C1
beschrieben. Dieser Hohlkörper aus Metall oder Kunst-
stoff mit mindestens einer axialen Kammertrennwand
und einem wasserdichten Verschluss, der aus einer mit
Einfüll- und Entlüftungsöffnungen versehenen Kappe be-
steht, die formschlüssig in jede Kammer des Hohlkörpers
einsetzbare Stopfen aufweist, an denen mit Abstand eine
den Querschnitt der jeweiligen Kammer ausfüllende Kol-
benplatte befestigt ist und bei der der zwischen Kolben-
platte und Kappe befindliche Hohlraum mit einem daue-
relastischen Füllmittel, vorzugsweise auf Kunststoffbasis
ausgefüllt ist, wobei in der Kappe jeweils mindestens ein
über die Kammertrennwand führender Überlaufkanal für

das Füllmittel vorgesehen ist. Der Hohlkörper ist dabei
als Rollladenprofil ausgebildet und soll zu einer
Schwimmbadabdeckung zusammengefügt sein, die auf
der Wasseroberfläche aufliegt.
[0007] Nachteilig hierbei ist, dass jede einzelne Hohl-
kammer eines Rollladenstabes mit einer eine spezielle
Geometrie aufweisenden Abdichtvorrichtung zu verse-
hen ist, die hier aus einer Kolbenplatte und einer dazwi-
schen angeordneten dauerelastischen, von außen ein-
zufüllenden Substanz besteht.
[0008] In dieser Ausführungsform ist eine derartige
Schwimmbadabdeckung äußerst kostenintensiv in der
Herstellung der Rollladenprofile und insbesondere in der
Konfektion einzelner Rollladenstäbe, die an ihren beiden
freien Enden flüssigkeitsdicht zu verschließen und zu ei-
ner Schwimmbadabdeckung zusammenzufügen sind.
[0009] Weiterhin nachteilig bei den Lösungen im be-
kannten Stand der Technik ist die Tatsache, dass es bei
bestimmungsgemäßer Verwendung der Schwimmba-
dabdeckungen nicht auszuschließen ist, dass bei einzel-
nen Rollladenstäben die abdichtenden Endkappen nicht
vollumfänglich dicht sind und so die Hohlkammern ein-
zelnen Rollladenstäbe mit Flüssigkeit gefüllt sind und die
Schwimmbadabdeckung nicht mehr auf der Oberfläche
schwimmt.
[0010] Hier setzt die Erfindung ein, die sich die Aufga-
be gestellt hat, die Nachteile des bekannten Standes der
Technik zu überwinden und eine Verschlussanordnung
zum Abdecken von offenen Behältern mit einer darin be-
findlichen Flüssigkeit, insbesondere zum Abdecken von
Schwimmbecken, aufzuzeigen, welche sowohl wirt-
schaftlich und kostengünstig herstellbar ist, als auch bei
bestimmungsgemäßer Verwendung zum Abdecken von
Schwimmbecken keine Undichtigkeiten der einzelnen
Elemente aufweist und welche ein optisch ansprechen-
des Aussehen bei vollumfänglicher Funktionalität auf-
weist und die nahezu keine Flüssigkeit aufnimmt.
[0011] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die
Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Weitere vorteilhafte
Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen beschrie-
ben.
[0012] Es hat sich überraschend herausgestellt, dass
eine Verschlussanordnung zum Abdecken von offenen
Behältern mit einer darin befindlichen Flüssigkeit, insbe-
sondere zum Abdecken von Schwimmbecken, welche
zumindest zwei Basiselemente umfasst, wobei das Ba-
siselement eine Hohlkammer aufweist, wobei wenigs-
tens ein Basiselement mit einer seiner Längsseiten mit
einer dieser gegenüberliegenden Längsseite eines be-
nachbarten Basiselements zumindest abschnittsweise
beweglich über wenigstens ein Verbindungsmittel ver-
bunden ist und an der, der mit dem Verbindungsmittel
verbundenen Längsseite gegenüberliegenden Längs-
seite wenigstens eine Verbindungseinrichtung aufweist,
sich dadurch auszeichnet, dass die Hohlkammer des Ba-
siselements einen Werkstoff aufweist, dessen Dichte
zwischen 0,01 und 0,7 g / cm3 gemessen nach DIN 1183
beträgt, dass an wenigstens einer Verbindungseinrich-
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tung des Basiselements wenigstens eine, ein Fixierele-
mente aufnehmende, Aufnahmeöffnung angeordnet ist.
Die erfindungsgemäße Verschlussanordnung weist so-
mit gegenüber dem bisher bekannten Stand der Technik
einen höheren Auftrieb bei ihrer bestimmungsgemäßen
Verwendung auf und kann somit als kostengünstige und
optisch ansprechende Verschlussanordnung für bereits
verbaute, undichte Schwimmbadabdeckungen aus
Hohlkammerprofilen mit seitlichen Dichtelementen ein-
gesetzt werden. Dabei hat es sich weiterhin als vorteilhaft
herausgestellt, dass der in der Hohlkammer des Basise-
lementes angeordnete Werkstoff ausgewählt ist aus, vor-
zugsweise aus Polyvinylchlorid (PVC), Polyurethan
(PU), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polystyrol (PS),
Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Polypropylen (PP),
Polyethylen (PE), Polyethylenterephthalat (PET), Poly-
carbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA) oder de-
ren Copolymeren bestehen. Neben der wirtschaftlichen
und kostengünstigen Herstellung der die erfindungsge-
mäße Verschlussanordnung bildenden Basiselemente
dadurch auch deren Schwimmfähigkeit gewährleistet.
[0013] Weiterhin vorteilhaft bei er erfindungsgemäßen
Verschlussanordnung ist, dass einerseits eine gewisse
Isolierwirkung für das unter der erfindungsgemäßen Ver-
schlussanordnung befindliche, größtenteils erwärmte
Flüssigkeiten, realisierbar ist und andererseits das bei
extremen Witterungseinflüssen wie insbesondere Hagel
die erfindungsgemäße Verschlussanordnung so ausge-
bildet ist, dass in den einzelnen Basiselementen keine
Löcher durch ein Durchschlagen von Hagelkörnern rea-
lisierbar ist.
[0014] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Verschlussanordnung besteht insbesondere darin, dass
diese überraschenderweise bei bestimmungsgemäßer
Verwendung eine Wärmeleitfähigkeit von etwa 0,037 W
/ Km nach der HOT DISK Methode gemäß ISO 22007
aufweist.
[0015] Die erfindungsgemäße Verschlussanordnung
kann dabei so ausgebildet sein, dass der Werkstoff des
Basiselements über seine Dicke für sichtbares Licht ei-
nen Transmissionsgrad von mindestens 80 % gemessen
nach ISO 13468-2 aufweist. Der in der Hohlkammer des
Basiselements angeordnete Werkstoff kann dabei eine
dunkle Farbe, insbesondere Schwarz aufweisen.
[0016] Dabei hat es sich als vorteilhaft erwiesen, dass
die Aufnahmeöffnung der Verbindungseinrichtung etwa
parallel zur Längsseite des Basiselements angeordnet
ist. Hierdurch ist eine wirtschaftliche und kostengünstige
Herstellung der die Verschlussanordnung bildenden Ba-
siselemente möglich.
[0017] Es hat sich ebenfalls als vorteilhaft herausge-
stellt, dass die Aufnahmeöffnung der Verbindungsein-
richtung gegenüber der Hohlkammer des Basiselements
angeordnet ist. Hierdurch kann eine erfindungsgemäße
Verschlussanordnung zur Verfügung gestellt werden, bei
der die die erfindungsgemäße Verschlussanordnung bil-
denden Basiselemente gegen mögliche Längsverschie-
bungen gegeneinander gesichert sind.

[0018] Eine ebenfalls vorteilhafte Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Verschlussanordnung ist so
ausgebildet, dass die Aufnahmeöffnung der Verbin-
dungseinrichtung etwa gegenüber der Aufnahmeöffnung
des Basiselements angeordnet ist. Dies hat den Vorteil,
dass die verbundenen Basiselemente zumindest partiell
überdeckt werden und diese ebenso gegen ein Verschie-
ben gegeneinander gesichert sind.
[0019] Weiterhin vorteilhaft bei der erfindungsgemä-
ßen Verschlussanordnung ist, dass das Fixierelement
kraftschlüssig und / oder stoffschlüssig mit dem Basise-
lement verbunden ist. Hierdurch kann eine erfindungs-
gemäße Verschlussanordnung zur Verfügung gestellt
werden, die sich sehr schnell und einfach den unter-
schiedlichen Geometrien von Schwimmbädern vor Ort
anpassen lässt und bei der die Montage der einzelnen
Basiselemente zu einer erfindungsgemäßen Ver-
schlussanordnung und deren Fixierung, insbesondere
gegen mögliche Längsverschiebungen einfach und
werkzeuglos möglich ist. Ein weiterer Vorteil besteht da-
rin, dass bei einer kraftschlüssigen Verbindung eine Aus-
tauschbarkeit einzelner Basiselemente insbesondere
bei Beschädigungen problemlos möglich ist.
[0020] Es liegt jedoch auch im Rahmen der Erfindung,
dass die erfindungsgemäße Verschlussanordnung bei
erhöhten Anforderungen an die Stabilität oder durch be-
stimmte nationale Sicherheitsvorschriften so ausgebildet
ist, dass das Fixierelement über an sich bekannte Kleb-
stoffsysteme stoffschlüssig mit dem Basiselement ver-
bunden ist.
[0021] Dabei hat es sich weiterhin vorteilhaft heraus-
gestellt, dass das Fixierelement eine Basis und wenigs-
tens ein Einsteckelement aufweist. Ein derartiges Fixier-
element lässt sich ebenfalls kostengünstig und wirt-
schaftlich herstellen, bspw. im Spritzgießverfahren aber
auch im sogenannten 3D- Druck.
[0022] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Verschlussanordnung besteht darin, dass das Einsteck-
element des Fixierelementes in Wirkverbindung mit der
Aufnahmeöffnung der Basiselemente steht. Bei der er-
findungsgemäßen Verschlussanordnung ist das Ein-
steckelement so ausgebildet, dass es mit geringem Kraft-
aufwand und werkzeuglos aus einzelnen Basiselemen-
ten zu einer erfindungsgemäßen Verschlussanordnung
montierbar ist.
[0023] Die erfindungsgemäße Verschlussanordnung
ist in vorteilhafter Weise auch so ausgebildet, dass das
Fixierelement an seiner Basis wenigstens ein Abstütze-
lement aufweist. Dieses Abstützelement des Fixierele-
mentes ist dabei so ausgebildet, dass es bei der Montage
über das Einsteckelement in der Aufnahmeöffnung der
Basiselemente bei bestimmungsgemäßer Verwendung
der erfindungsgemäßen Verschlussanordnung zu einer
weiteren und besseren sowie lagerichtigen Befestigung
des Fixierelementes im Basiselement und zu einer Ver-
drehsicherheit führt. Die Basis des Fixierelementes ist
dabei vorteilhafterweise so ausgebildet, dass sie eine
Grundfläche aufweist, welche in etwa der Grundfläche
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des Basisprofils entspricht.
[0024] Dabei hat es sich weiterhin als vorteilhaft her-
ausgestellt, dass die Basiselemente aus einem polyme-
ren Werkstoff, vorzugsweise aus Polyvinylchlorid (PVC),
Polyurethan (PU), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Po-
lystyrol (PS), Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Polypro-
pylen (PP), Polyethylen (PE), Polyethylenterephthalat
(PET), Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PM-
MA) oder deren Copolymeren bestehen. Neben der wirt-
schaftlichen und kostengünstigen Herstellung der die er-
findungsgemäße Verschlussanordnung bildenden Basi-
selemente ist neben der Schwimmfähigkeit der polyme-
ren Werkstoffe auch noch die Korrosionsfreiheit als Vor-
teil zu benennen.
[0025] Die Basiselemente der erfindungsgemäßen
Verschlussanordnung sind so ausgebildet, dass sie eine
Wanddicke im Bereich von etwa 0,05 bis 5,0 mm, vor-
zugsweise 0,1 bis 2,5 mm aufweisen. Hierdurch kann
vorteilhafterweise eine wirtschaftliche und kostengünsti-
ge Fertigung der die erfindungsgemäße Verschlussan-
ordnung bildenden Basiselemente realisiert werden.
[0026] Die erfindungsgemäße Verschlussanordnung
zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass das Basisele-
ment im Querschnitt etwa mehreckig, prismatisch, rund,
oval, elliptisch und dergleichen ausgebildet ist. In dieser
vorteilhaften Ausgestaltung der erfindungsgemäßen
Verschlussanordnung sind verschiedenste, wirtschaft-
lich und kostengünstig herstellbare, die erfindungsgemä-
ße Verschlussanordnung bildende, Basiselemente zur
Verfügung stellbar.
[0027] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist
die erfindungsgemäße Verschlussanordnung so ausge-
bildet, dass der in der Hohlkammer des Basiselements
angeordnete Werkstoff über wenigstens eine Distanz-
schicht von der die Hohlkammer umgebenden Wand be-
abstandet angeordnet ist. Die erfindungsgemäße Ver-
schlussanordnung lässt sich somit in mehreren unter-
schiedlichen Farben, bedingt durch die Einfärbung der
Distanzschicht und / oder des Basiselements wirtschaft-
lich und kostengünstig zur Verfügung stellen.
[0028] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Verschlussanordnung besteht darin, dass der in der
Hohlkammer des Basiselements angeordnete Werkstoff
über die Distanzschicht selbst mit der die Hohlkammer
umgebenden Wand stoffschlüssig angeordnet ist. Hier-
bei kann die Distanzschicht als an sich bekanntes Kleb-
stoffsystem ausgebildet sein.
[0029] Der Werkstoff der Distanzschicht ist dabei aus-
gewählt aus der Gruppe der Polyamide (PA); der Poly-
urethane (PUR), der Polyolefine, insbesondere Polye-
thylen (PE); der amorphen Polyalphaolefine (APAO); der
Styren- bzw., Styren- Buthylen Copolymere; der thermo-
plastischen Elastomere (TPE), insbesondere der ther-
moplastischen Elastomere auf Urethan-Basis (TPE-U),
der thermoplastischen Copolyamide (TPE-A), der ther-
moplastischen Polyester-Elastomere (TPE-E); der Ethy-
lenvinylacetat-Copolymere (EVAC) und dergleichen.
[0030] Es hat sich als vorteilhaft bei der erfindungsge-

mäßen Verschlussanordnung weiterhin herausgestellt,
dass die Distanzschicht eine Dicke von etwa 0,05 mm
bis etwa 5 mm, vorzugsweise 0,05 bis etwa 1,5 mm auf-
weist.
[0031] In einer ebenfalls vorteilhaften Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Verschlussanordnung weist
wenigstens ein Basiselement wenigstens ein Lichtele-
ment wie beispielsweise LED-Leuchten und dergleichen
auf, welche der erfindungsgemäßen Verschlussanord-
nung ein optisch ansprechendes Design sowie zusätzli-
che Funktionalitäten verleihen. Diese Lichtelemente kön-
nen dabei sowohl im Herstellungsprozess der die erfin-
dungsgemäße Verschlussanordnung bildenden Basise-
lemente mit eingebracht werden, als auch nachträglich
schnell und einfach an der Verschlussanordnung ange-
bracht werden.
[0032] Es liegt jedoch auch im Rahmen der Erfindung
bei der erfindungsgemäßen Verschlussanordnung, dass
wenigstens ein Basiselement wenigstens ein Sensore-
lement aufweist, wie beispielsweise Temperaturmess-
sensoren, Lichtsensoren, Wasserzusammensetzungs-
sensoren, Längenmesssensoren, Lagepositionssenso-
ren, Entfernungssensoren und dergleichen, welche der
erfindungsgemäßen Verschlussanordnung neue Funkti-
onalitäten verleihen, ohne das deren bestimmungsge-
mäße Verwendung insgesamt eingeschränkt bzw. redu-
ziert ist.
[0033] Diese Sensorelemente können dabei einerseits
im Herstellungsprozess der die erfindungsgemäße Ver-
schlussanordnung bildenden Basiselemente einge-
bracht bzw. angebracht werden, andererseits ist es aber
auch möglich, diese nachträglich in die erfindungsgemä-
ße Verschlussanordnung zu integrieren.
[0034] Die Erfindung soll nun an diesen nicht ein-
schränkenden Ausführungsbeispielen näher beschrie-
ben werden.
[0035] Es zeigen:

Fig. 1: perspektivische Darstellung einer erfindungs-
gemäßen Verschlussanordnung;

Fig. 2: perspektivische Detaildarstellung einer erfin-
dungsgemäßen Verschlussanordnung;

Fig. 3 perspektivische Detaildarstellung eines Fixier-
elementes der erfindungsgemäßen Ver-
schlussanordnung.

[0036] In Fig. 1 ist eine perspektivische Detaildarstel-
lung einer erfindungsgemäßen Verschlussanordnung 1
zum Abdecken von offenen Behältern mit einer darin be-
findlichen Flüssigkeit, insbesondere zum Abdecken von
Schwimmbecken dargestellt.
[0037] Die erfindungsgemäße Verschlussanordnung
1 umfasst mehrere Basiselemente 2, wobei jedes Basi-
selement 2 eine Hohlkammer 5 aufweist, wobei jedes
Basiselement 2 mit einer seiner Längsseiten 21, 22 mit
einer dieser gegenüberliegenden Längsseite 21, 22 ei-
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nes benachbarten Basiselements 2 zumindest ab-
schnittsweise beweglich über wenigstens ein Verbin-
dungsmittel 3 verbunden ist und an der, der mit dem Ver-
bindungsmittel 3 verbundenen Längsseite 21 gegenü-
berliegenden, Längsseite 22 wenigstens eine Verbin-
dungseinrichtung 4 aufweist.
[0038] Die erfindungsgemäße Verschlussanordnung
1 ist weiterhin so ausgebildet, dass die Hohlkammer 5
des Basiselements 2 einen Werkstoff aufweist, dessen
Dichte über den Querschnitt etwa im Bereich von 0,05
bis 0,1 g / cm3 beträgt.
[0039] Weiterhin ist die erfindungsgemäße Ver-
schlussanordnung 1 so ausgebildet, dass an der Verbin-
dungseinrichtung 4 des Basiselements 2 wenigstens ei-
ne, ein Fixierelement 7 aufnehmende, Aufnahmeöffnung
angeordnet, welche in dieser Ausführung durch das Fi-
xierelement 7 verdeckt ist.
[0040] Das an den freien Enden der Basiselemente 2
der erfindungsgemäßen Verschlussanordnung 1 ange-
ordnete Fixierelemente ist vorteilhafterweise so ausge-
bildet und dimensioniert, dass bei bestimmungsgemäßer
Verwendung der erfindungsgemäßen Verschlussanord-
nung 1, insbesondere zum Abdecken von Schwimmbe-
cken, über die gesamte Fläche der erfindungsgemäßen
Verschlussanordnung 1 als Abstandshalter zum Rand
des abzudeckenden Schwimmbeckens fungiert. Somit
kann vorteilhafterweise vermieden werden, dass die frei-
en Enden der Basiselemente 2 der erfindungsgemäßen
Verschlussanordnung 1 in direkten Kontakt zum Rand
des beispielsweise Schwimmbeckens kommen.
[0041] In der Fig. 2 ist eine perspektivische Detaildar-
stellung einer erfindungsgemäßen Verschlussanord-
nung 1 zum Abdecken von offenen Behältern mit einer
darin befindlichen Flüssigkeit, insbesondere zum Abde-
cken von Schwimmbecken dargestellt.
[0042] In dieser Detaildarstellung umfasst die erfin-
dungsgemäße Verschlussanordnung 1 zwei Basisele-
mente 2.
[0043] Die Basiselemente 2 sind weiterhin so ausge-
bildet, dass wenigstens ein Basiselement 2 mit einer sei-
ner Längsseiten 21, 22 mit einer dieser gegenüberlie-
genden Längsseite 21, 22 eines benachbarten Basise-
lementes 2 zumindest abschnittsweise beweglich über
ein Verbindungsmittel 3 verbunden sind und an der, der
mit dem Verbindungsmittel 3 verbundenen Längsseite
21 gegenüberliegenden, Längsseite 22 wenigstens eine
Verbindungseinrichtung 4 aufweist.
[0044] Das an der Längsseite 21 des Basiselements
2 angeordnete Verbindungsmittel 3 ist in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel als einstückig am Basiselement 2 ange-
ordneter, zwei voneinander wegragende Hakenelemen-
te 31, 32 aufweisender Haken ausgebildet.
[0045] Die an der Längsseite 22 des Basiselements 2
angeordnete Verbindungseinrichtung 4 ist in diesem
Ausführungsbeispiel so ausgebildet, dass sie einen Auf-
nahmespalt 40 aufweist, der von zwei gekrümmten En-
den 41, 42 der Verbindungseinrichtung 4, welche etwa
parallel einander gegenüberliegend angeordnet sind, be-

grenzt ist.
[0046] Die Basiselemente 2 der erfindungsgemäßen
Verschlussanordnung 1 sind in diesem Ausführungsbei-
spiel so ausgebildet, dass sie eine Hohlkammer 5 auf-
weisen.
[0047] In der Hohlkammer 5 des Basiselements 2 ist
ein Werkstoff angeordnet, dessen Dichte zwischen 0,01
und 0,7 g / cm3 gemessen nach DIN 1183 beträgt.
[0048] Die Hohlkammer 5 des Basiselements 2 der er-
findungsgemäßen Verschlussanordnung 1 ist vollum-
fänglich durch diesen Werkstoff ausgefüllt.
[0049] In diesem Ausführungsbeispiel ist der in der
Hohlkammer 5 des Basiselements 2 angeordnete Werk-
stoff ein Schaumstoff auf Basis eines Polystyrol (PS) mit
einer Dichte von etwa 0,2 g / cm3 gemessen nach DIN
1183.
[0050] Dies führt vorteilhafterweise dazu, dass die er-
findungsgemäße Verschlussanordnung 1 zum Abde-
cken von offenen Behältern mit einer darin befindlichen
Flüssigkeit insbesondere zum Abdecken von Schwimm-
becken, so ausgebildet ist, dass vorteilhafterweise einer-
seits eine gewisse Isolierwirkung für die unter der erfin-
dungsgemäßen Verschlussanordnung 1 befindliche,
größtenteils erwärmten Flüssigkeiten, realisierbar ist und
andererseits das bei extremen Witterungseinflüssen wie
insbesondere Hagel die erfindungsgemäße Verschluss-
anordnung 1 so ausgebildet ist, dass in den einzelnen
Basiselementen 2 keine Löcher durch ein Durchschla-
gen von Hagelkörnern realisierbar ist.
[0051] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Verschlussanordnung 1 besteht insbesondere darin,
dass diese bei bestimmungsgemäßer Verwendung eine
Wärmeleitfähigkeit von etwa 0,037 W / Km nach der HOT
DISK Methode gemäß ISO 22007 aufweist.
[0052] Es liegt auch im Rahmen der Erfindung, dass
der in der Hohlkammer 5 des Basiselements 2 angeord-
nete Werkstoff als geschlossenzelliger Schaumstoff und
/ oder offenzelliger Schaumstoff und / oder gemischtzel-
liger Schaumstoff und / oder Integralschaum ausgebildet
ist. Weiterhin ist der in der Hohlkammer 5 des Basisele-
ments 2 angeordnete Werkstoff aus thermoplastischem
und/oder elastomerem und/oder duroplastischem
Schaumstoff herstellbar.
[0053] Die erfindungsgemäße Verschlussanordnung
1 zum Abdecken von offenen Behältern mit einer darin
befindlichen Flüssigkeit, insbesondere zum Abdecken
von Schwimmbecken umfasst im Allgemeinen mindes-
tens zwei Basiselemente 2, wobei ein Basiselement 2
mit dem an seiner Längsseite 21 angeordneten Verbin-
dungsmittel 3 mit der an dem benachbarten Basisele-
ment 2 an der Längsseite 22 angeordneten Verbindungs-
einrichtung 4 verbunden ist.
[0054] Dabei werden die Basiselemente 2 nicht durch
längsseitiges Verschieben und Führen des Verbindungs-
mittels 3 in die Verbindungseinrichtung 4 zu einer erfin-
dungsgemäßen Verschlussanordnung 1 montiert.
[0055] Die Hakenelemente 31, 32 des Verbindungs-
mittels 3 werden so gegenüber der Verbindungsvorrich-
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tung 4 so positioniert, dass das Hakenelement 31 durch
den Aufnahmespalt 40 hinter das gekrümmte Ende 41
der Verbindungsvorrichtung 4 eingehängt und das wei-
tere Hakenelement 32 des Verbindungsmittels 3 durch
einen geringen Kraftaufwand hinter das gekrümmte En-
de 42 der Verbindungseinrichtung 4 einrastbar ist.
[0056] Die erfindungsgemäße Verbindungsanord-
nung 1 ist weiterhin so ausgebildet, dass an wenigstens
einer Verbindungseinrichtung 4 des Basiselements 2 we-
nigstens eine, ein Fixierelement 7 aufnehmende, Auf-
nahmeöffnung 6 angeordnet ist.
[0057] In diesem Ausführungsbeispiel ist die Aufnah-
meöffnung 6 der Verbindungseinrichtung 4 des Basise-
lements 2 etwa parallel zur Längsseite 22 des Basisele-
ments 2 angeordnet.
[0058] Weiterhin ist die erfindungsgemäße Ver-
schlussanordnung 1 so ausgebildet, dass die Aufnahme-
öffnung 6 der Verbindungseinrichtung 4 gegenüber der
Hohlkammer 5 des Basiselements 2 angeordnet ist. Die
Aufnahmeöffnung 6 des Basiselements 2 ist in diesem
Ausführungsbeispiel im Querschnitt etwa rund ausgebil-
det und über die gesamte Längsseite 22 des Basisele-
ments 2 angeordnet.
[0059] Die erfindungsgemäße Verschlussanordnung
1 zum Abdecken von offenen Behältern mit einer darin
befindlichen Flüssigkeit, insbesondere zum Abdecken
von Schwimmbecken wird nun entsprechend den Ab-
messungen des Behälters bzw. des Schwimmbeckens
so hergestellt, dass einzelne Basiselemente 2 einer de-
finierten Länge zur Verfügung gestellt werden.
[0060] Die Basiselemente 2 werden nun über die an
der Längsseite 21 angeordnete Verbindungseinrichtung
3 des jeweils benachbarten Basiselement 2 an der
Längsseite 22 angeordnete Verbindungseinrichtung 4
eingeführt, bis die freien Enden der Basiselemente 2 in
einem gleichen Abstand voneinander beabstandet an-
geordnet sind.
[0061] Die Fixierung der einzelnen Basiselemente 2
zueinander erfolgt nun über das Fixierelement 7, welches
an jedem freien Ende eines Basiselements 2 angeordnet
ist.
[0062] Das Fixierelement 7 weist in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel eine Basis 70 auf, an der ein nicht darge-
stelltes Einsteckelement 71 angeordnet ist. Das Fixiere-
lement 7 ist über das nicht dargestellte Einsteckelement
71 kraftschlüssig mit dem Basiselement 2 verbunden.
[0063] Dabei ist das von der Basis 70 des Fixierele-
mentes 7 wegragende Einsteckelement 71 über seine
gesamte Länge in der Aufnahmeöffnung 6 des Basise-
lements 2 angeordnet.
[0064] Die Basis 70 des Fixierelements 7 überdeckt
und verschließt sowohl die Aufnahmeöffnung 6 als auch
den von den gekrümmten Enden 41, 42 der Verbindungs-
einrichtung 4 umschlossenen Aufnahmeraum 43, so-
dass dieser ebenfalls abdeckt ist.
[0065] In diesem Ausführungsbeispiel ist die erfin-
dungsgemäße Verschlussanordnung 1 weiterhin so aus-
gebildet, dass der in der Hohlkammer 5 des Basisele-

ments 2 angeordnete Werkstoff über eine Distanzschicht
8 von der die Hohlkammer 5 umgebenden Wand beab-
standet angeordnet ist.
[0066] Diese Distanzschicht 8 kann dabei in an sich
bekannter Weise als Klebstoffsystem ausgebildet sein
und führt zu einer noch besseren stoffschlüssigen Ver-
bindung des in der Hohlkammer 5 des Basiselements 2
angeordneten Werkstoffes.
[0067] Die Basiselemente 2 der erfindungsgemäßen
Verschlussanordnung 1 sind aus einem polymeren
Werkstoff hergestellt, insbesondere aus Polyvinylchlorid
(PVC).
[0068] In diesem Ausführungsbeispiel sind die Basise-
lemente 2 der erfindungsgemäßen Verschlussanord-
nung 1 so ausgebildet, dass sie eine Wanddicke im Be-
reich von etwa 0,05 bis 5,0 mm, vorzugsweise 0,1 bis
2,5 mm aufweisen. Hierdurch kann vorteilhafterweise ei-
ne wirtschaftliche und kostengünstige Fertigung der die
erfindungsgemäße Verschlussanordnung 1 bildenden
Basiselemente 2 realisiert werden.
[0069] Es liegt weiterhin im Rahmen der Erfindung,
dass die Basiselemente 2 aus einem polymeren Werk-
stoff hergestellt sind, der über seine Dicke für sichtbares
Licht einen Transmissionsgrad von mindestens 80 % ge-
messen nach ISO 13468-2 aufweist.
[0070] Der in der Hohlkammer 5 des Basiselements 2
angeordnete Werkstoff und / oder die Distanzschicht 8
können dabei in verschiedenen Farben, insbesondere in
Schwarz, hergestellt sein und allein somit der erfindungs-
gemäßen Verschlussanordnung 1 ein optisch anspre-
chendes Aussehen verleihen.
[0071] In der Fig. 3 ist eine perspektivische Detaildar-
stellung des Fixierelementes 7 der erfindungsgemäßen
Verschlussanordnung 1 dargestellt.
[0072] Das Fixierelement 7 weist in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel eine Basis 70 auf, an der wenigstens ein
Einsteckelement 71 angeordnet ist.
[0073] Die Basis 70 des Fixierelementes 7 ist in diesem
Ausführungsbeispiel etwa oval ausgebildet und weist ein
zur Grundfläche der Basis 70 etwa orthogonal angeord-
netes Einsteckelement 71 auf.
[0074] Das Einsteckelement 71 des Fixierelements 7
weist an seinem von der Basis 70 des Fixierelementes
7 wegragenden freien Ende eine etwa pfeilförmige Ein-
führspitze 74 auf. Zwischen der pfeilförmigen Einführ-
spitze 74 und der Basis 70 des Fixierelements 7 ist das
Einsteckelement 71 so ausgebildet, dass es mehrere et-
wa orthogonal wegragende, etwa parallel zueinander be-
abstandet angeordnete Stege 75 aufweist.
[0075] Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Fi-
xiermittels 7 insbesondere zur Herstellung einer erfin-
dungsgemäßen Verschlussanordnung 1 wird dieses bei
zwei über das Verbindungsmittel 3 in der Verbindungs-
einrichtung 4 miteinander drehbeweglich verbundenen
Basiselementen 2 so positioniert, dass die pfeilförmige
Einführspitze 74 gegenüber der Aufnahmeöffnung 6 der
Verbindungsvorrichtung 4 angeordnet und über die Ba-
sis 70 das Fixierelement kraftschlüssig mit der Aufnah-
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meöffnung 6 des Basiselements 2 in Wirkverbindung
bringbar ist.
[0076] In diesem Ausführungsbeispiel ist das Fixiere-
lement 7 der erfindungsgemäßen Verschlussanordnung
1 weiter so ausgebildet, dass es ein Abstützelement 72,
73 aufweist.
[0077] Das Abstützelement 72, 73 ist ebenfalls etwa
orthogonal an der Basis 70 des Fixierelementes 7 beab-
standet zum Einsteckelement 71 angeordnet und weist
im Querschnitt eine etwa ovale Geometrie auf.
[0078] Bei bestimmungsgemäßer Verwendung bei ei-
ner aus mehreren Basiselementen 2 bestehenden erfin-
dungsgemäßen Verschlussanordnung 1 sind die Abstüt-
zelemente 72, 73 so in der an der Längsseite 22 des
Basiselements 2 angeordneten Verbindungseinrichtung
4 angeordnet, dass sie jeweils beabstandet zur Aufnah-
meöffnung 6 gegenüber den gekrümmten Enden 41, 42
der Verbindungseinrichtung 4 angeordnet sind und somit
ein Verdrehen des Fixierelements 7 um seine über das
Einsteckelement 71 gebildete Achse verhindern.
[0079] Es liegt jedoch auch im Rahmen der Erfindung,
dass die Abstützelemente 72, 73 des Fixierelementes 7
stoffschlüssig über an sich bekannte Klebstoffsysteme
und / oder durch eine Verschweißung im Aufnahmeraum
40 der Verbindungseinrichtung 4 fixiert sind und somit
einerseits ein längsseitiges Verschieben der aneinander
angeordneten Basiselemente 2 verhindern und anderer-
seits auch die Verdrehsicherheit der erfindungsgemäßen
Verschlussanordnung 1 gewährleisten.

Patentansprüche

1. Verschlussanordnung (1) zum Abdecken von offe-
nen Behältern mit einer darin befindlichen Flüssig-
keit, insbesondere zum Abdecken von Schwimmbe-
cken, welche zumindest zwei Basiselemente (2) um-
fasst, wobei das Basiselement (2) wenigstens eine
Hohlkammer (5) aufweist, wobei wenigstens ein Ba-
siselement (2) mit einer seiner Längsseiten (21, 22)
mit einer dieser gegenüberliegenden Längsseite
(21, 22) eines benachbarten Basiselementes (2) zu-
mindest abschnittsweise beweglich über wenigs-
tens ein Verbindungsmittel (3) verbunden ist und an
der, der mit dem Verbindungsmittel (3) verbundenen
Längsseite (21) gegenüberliegenden, Längsseite
(22) wenigstens eine Verbindungseinrichtung (4)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Hohl-
kammer (5) des Basiselementes (2) einen Werkstoff
aufweist, dessen Dichte zwischen 0,01 und 0,7
g/cm3 gemessen nach DIN ISO 1183 beträgt, dass
an wenigstens einer Verbindungseinrichtung (4) des
Basiselementes (2) wenigstens eine, ein Fixierele-
ment (7) aufnehmende, Aufnahmeöffnung (6) ange-
ordnet ist.

2. Verschlussanordnung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufnahmeöff-

nung (6) der Verbindungseinrichtung (4) etwa par-
allel zur Längsseite (22) des Basiselements (2) an-
geordnet ist.

3. Verschlussanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmeöffnung (6) der Verbindungsein-
richtung (4) gegenüber der Hohlkammer (5) des Ba-
siselements (2) angeordnet ist.

4. Verschlussanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmeöffnung (6) der Verbindungsein-
richtung (4) etwa gegenüberliegend zum Aufnah-
mespalt (40) des Basiselements (2) angeordnet ist.

5. Verschlussanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Fixierelement (7) kraftschlüssig und/oder
stoffschlüssig mit dem Basiselement (2) verbunden
ist.

6. Verschlussanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Fixierelement (7) eine Basis (70) und we-
nigstens ein Einsteckelement (71) aufweist.

7. Verschlussanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Einsteckelement (71) des Fixierelementes
(7) in Wirkverbindung mit der Aufnahmeöffnung (6)
der Basiselemente (2) steht.

8. Verschlussanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Fixierelement (7) wenigstens ein Abstütz-
element (72, 73) aufweist.

9. Verschlussanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Basiselemente (2) aus einem polymeren
Material, vorzugsweise aus Polyvinylchlorid (PVC),
Polyurethan (PU), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),
Polystyrol (PS), Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA),
Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polyethylente-
rephthalat (PET), Polycarbonat (PC), Polymethyl-
methacrylat (PMMA) oder deren Copolymeren be-
stehen.

10. Verschlussanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmeöffnung (6) des Basiselements
(2) im Querschnitt etwa mehreckig, prismatisch,
rund, oval, elliptisch und dergleichen ausgebildet ist.

11. Verschlussanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der in der Hohlkammer (5) des Basiselementes
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(2) angeordnete Werkstoff über wenigstens eine
Distanzschicht (8) von der die Hohlkammer (5) um-
gebenden Wand beabstandet angeordnet ist.

12. Verschlussanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Distanzschicht (8) eine Dicke von etwa 0,05
mm bis 5 mm, vorzugsweise 0,05 mm bis etwa 1,5
mm aufweist.
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